
Stadtkanzlei

Bericht zum Postulat

Information der Bevölkerung über Gepflogenheiten und Regelungen des täglichen
Zusammenlebens in Kreuzlingen

Am 13. Januar 2021 reichte Gemeinderätin Pia Donati (FDP) als Erstunterzeichnende, gemein-
sam mit Gemeinderat Thomas Pleuler (CVP) und Gemeinderätin Judith Ricklin (SVP) das Pos-
tulat "Information der Bevölkerung über Gepflogenheiten und Regelungen des täglichen Zu-
sammenlebens in Kreuzlingen" ein (Beilage 1). Auf eine ergänzende mündliche Begründung
des Postulats an einer der folgenden zwei Gemeinderatssitzungen wurde verzichtet. Mit Stel-
lungnahme vom 23. März 2021 beantragte der Stadtrat dem Gemeinderat, das Postulat
anzunehmen. Das Postulat wurde vom Gemeinderat am 8. Juli 2021 mit 21 Ja-Stimmen gegen
15 Nein-Stimmen bei 1 Enthaltung angenommen.

Der Stadtrat berichtet über die Umsetzung des Postulats wie folgt:

Nach der Annahme des Postulats wurde in einer Arbeitsgruppe unter der Leitung von Thomas
Niederberger und in Zusammenarbeit mit Michael Stahl und Caroline Leuch diskutiert, über
welche zusätzlichen Kanäle die Bürgerinnen und Bürger informiert werden können.

Wie in der Stellungnahme vorgeschlagen, wird ein Jahresplan erstellt. Darin wird definiert, zu
welchem Zeitpunkt über das amtliche Publikationsorgan über verschiedene Themen wie Gar-
tenarbeit, Grillpartys, Einsatz von Laubbläsern oder Rückschneiden von Hecken informiert
wird. Gleichzeitig findet auch immer eine Information via Webseite der Stadt statt. Nebenbei
wird jährlich ein Anlass für Neuzuzügerinnen und Neuzuzüger im Dreispitz Sport- und Kultur-
zentrum durchgeführt, wo ebenfalls verschiedenste Informationen abgegeben werden.

Als neues Kommunikationsmittel wurde ein Flyer entworfen, welcher die gesamte Bevölke-
rung anspricht (Beilage 2). Dabei werden folgende Themenschwerpunkte aufgegriffen:

– Ruhezeiten
– Feuerwerk
– Entsorgung
– Hecken
– Anlaufstelle für Fragen

Bei den Ruhezeiten gilt es, zwei Kategorien zu unterschieden. Einerseits gibt es rechtliche Vor-
schriften, andererseits gibt es Empfehlungen ohne rechtsverbindlichen Charakter. Die Nacht-
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ruhe zwischen 22.00 und 06.00 Uhr gilt es einzuhalten. Ebenfalls sind gemäss dem Ruhetags-
gesetz an Sonn- und Feiertagen Arbeiten, Betätigungen oder Veranstaltungen verboten, die
durch Lärm oder auf andere Weise die Ruhe ernstlich stören. Bei den Ruhezeiten ausserhalb
der gesetzlichen Vorgaben werden zwei Zeitfenster, von 12.00 bis 13.00 Uhr und von 20.00 bis
22.00 Uhr, empfohlen. Während diesen Zeiten sind lärmverursachende Aktivitäten zu vermei-
den. Allgemein wird noch auf ein rücksichtsvolles Verhalten hingewiesen.

Als weiterer Punkt wird aufgeführt, dass Feuerwerk bewilligungspflichtig ist und Liegenschafts-
besitzerinnen und -besitzer für das Zurückschneiden der Hecken verantwortlich sind. Zudem
wird unter Entsorgung auf die Altpapier-, Altmetall- und Kleinsperrgutsammlung hingewiesen.

Dieser neue Flyer wird an alle Neuzuzügerinnen und Neuzuzüger abgeben und an verschiede-
nen Orten mit hoher Kundenfrequenz, wie beispielsweise am Informationsschalter oder beim
Einwohneramt, aufgelegt. Zudem kann er auf der städtischen Webseite abgerufen werden.

Zusammenfassung
Die bereits bestehenden Kommunikationswege bleiben grundsätzlich bestehen und werden
durch einen neu gestalteten Flyer ergänzt. Dieser soll besonders Bürgerinnen und Bürger er-
reichen, welche sich weder durch Printmedien noch via Stadtwebseite oder Social-Media-Ka-
näle aktiv informieren.

Kreuzlingen, 26. Oktober 2021

Stadtrat Kreuzlingen

Thomas Niederberger, Stadtpräsident

Michael Stahl, Stadtschreiber

Beilagen
1. Postulat
2. Flyer "Miteinander geht's besser"

Mitteilung an
– Mitglieder des Gemeinderats
– Medien
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Miteinander geht’s besser
www.kreuzlingen.ch
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Gegenseitiger Respekt und Rücksichtnahme helfen, um friedlich zusammenzuleben.  
Wir haben für Sie einige wichtige Punkte – gestützt auf Gepflogenheiten, Regeln und  
Gesetze – zusammengefasst. Wir möchten, dass sich alle Einwohnerinnen und Einwohner  
in unserer attraktiven Stadt wohlfühlen und danken Ihnen für Ihre Rücksichtnahme.
 

Nachtruhe Zwischen 22.00 Uhr und 06.00 Uhr 
Sonn- und Feiertage Lärmverursachende Arbeiten sind untersagt (Ruhetagsgesetz).
Ruhezeiten Von 12.00 -13.00 Uhr und 20.00 - 22.00 Uhr sind lärmverursachende Aktivitäten  

zu vermeiden. Während den Ruhezeiten dürfen keine lauten Geräte wie  
Rasenmäher, Bohrmaschinen, Häcksler oder ähnliches eingesetzt werden.  
Gegenseitige Rücksichtnahme hilft, Konflikte zu vermeiden. 

Feuerwerk Feuerwerke sind bewilligungspflichtig. 

Entsorgung Die Stadt Kreuzlingen führt regelmässig Sammlungen für Altpapier,  
Altmetall und Kleinsperrgut durch. Alle Daten werden im Abfallkalender  
sowie in den Printmedien, auf der Webseite der Stadt Kreuzlingen und  
auf den städtischen Social-Media-Kanälen publiziert.

Hecken Liegenschaftsbesitzerinnen und -besitzer sind für das Zurückschneiden  
der Hecken verantwortlich. Damit wird sichergestellt, dass der Sichtbezug  
zur Strasse und damit die Verkehrssicherheit gewährleistet sind. 

Fragen Wir sind für Sie da!  
Rufen Sie uns an oder schreiben Sie eine E-Mail mit Ihrem Anliegen. 

Kontakt Stadt Kreuzlingen
 Hauptstrasse 62
 8280 Kreuzlingen
 Telefon: 071 677 61 11
 E-Mail: stadt@kreuzlingen.ch

 Januar 2022

www.kreuzlingen.ch


